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Beitragsbefreiungen 

Bitte beachte, dass es uns grundsätzlich nur möglich ist, zukünftig anfallende Mitgliedsbeiträge 
zu berücksichtigen. Bereits eingezogene Mitgliedsbeiträge können nicht rückerstattet werden. 
Nachweise gelten nicht rückwirkend, sondern ab dem Datum, an dem sie uns erreichen. 
Schicke Deine(n) Nachweis(e) an mitgliederverwaltung@mtv-muenchen.de oder info@mtv-
muenchen.de.  
Etwaige Rückfragen kannst Du gerne ebenfalls per E-Mail stellen  
oder Du rufst uns an: 089 – 5388603 - 0. 
 
Eine Befreiung vom Mitgliedsbeitrag ist bei nachfolgenden Sachverhalten möglich. 

Auslandsaufenthalt für Studium oder Schüleraustausch 
Beitragsbefreiung ab der Bekanntgabe für den gesamten Zeitraum des Aufenthalts. Ein 
eindeutiger Nachweis ist Voraussetzung. 

Schwangerschaft 
Beitragsbefreiung für drei Monate vor und drei Monate nach dem errechneten 
Entbindungstermin. Nur mit entsprechendem Nachweis möglich. 

Krankheit bzw. Operation 
Ab zwei Monaten krankheits- bzw. OP-bedingter Sportunfähigkeit, sofern ein ärztliches Attest 
über den Zeitraum der Sportunfähigkeit vorliegt. 

Wegzug aus München 
Bei Wegzug (mindestens 30 km von München entfernt), wird der Beitrag ab der nächsten 
Beitragsfälligkeit freigestellt. Nur mit Nachweis des Einwohnermeldeamtes, eines Mietvertrags 
oder ähnlichem möglich. 

Begrenzter Aufenthalt in München (z.B. AuPair, Schüleraustausch, 
Beruf) 
Mit einem Nachweis über die genaue Aufenthaltsdauer in München erfolgt die 
Beitragsbefreiungen ab dem Aufenthaltsende. 

Todesfall 
Stirbt ein Mitglied wird ab der nächsten Beitragsfälligkeit kein Beitrag mehr eingezogen. Wir 
bitten um Einsendung der Sterbeurkunde. 
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Flüchtlinge 
Einzelfallentscheidung durch den Vorstand. 

Rezeptende Rehasport 
Sobald das Rezeptende erreicht ist und der Rehasport nicht mehr fortgesetzt wird, erfolgt die 
Beitragsbefreiung ab der nächsten Beitragsfälligkeit. 


